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	 a)	Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung stehen 

uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen 
unsere Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die Um-
stände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der 
Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben.

	 b)	Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

	 c)	Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von 5 Jahren seit 
Vertragsabschluss ausüben; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Haben Sie die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt, beträgt die Frist 10 Jahre. 

	 6	 Wir können den Vertrag auch anfechten, falls durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben bewusst und gewollt auf unsere Annahmeent-
scheidung Einfluss genommen worden ist. Handelt es sich um Angaben 
der versicherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung 
erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht keine Kenntnis hatten. Absatz 2 c) gilt entsprechend.

	 7	 Die Absätze 1 bis 6 gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden 
Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Versicherung entspre-
chend. Die Fristen nach Absatz 5 c) beginnen mit der Änderung oder 
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder 
wiederhergestellten Teils neu zu laufen.

	 8	 Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die 
Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als 
Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugs-
berechtigter als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist 
auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt 
nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des Versicherungs-
scheins zur Entgegennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

§ 11	�Müssen Sie uns eine nachträgliche Erhöhung des 
Risikos mitteilen?

	 Sie sind nicht dazu verpflichtet, uns eine bei Vertragsabschluss für uns 
nicht vorhersehbare Erhöhung des Risikos (z.B. durch die Ausübung eines 
neuen Berufs, die Aufnahme des Rauchens oder einer neuen Freizeit
aktivität) nach Versicherungsbeginn gemäß § 23 bis 27 Versicherungs
vertragsgesetz (VVG) mitzuteilen, es sei denn, dass wir eine erneute 
Risikoprüfung durchführen (z.B. bei Vertragsänderung).

§ 12	�Was gilt, wenn sie eine planmäßige Erhöhung der 
Leistung mit uns vereinbart haben? 

	 Alle für Ihren Vertrag getroffenen Vereinbarungen erstrecken sich auch auf 
die auf eine planmäßige Erhöhung entfallenden Teile.

	 A)	Regelungen für die planmäßige Erhöhung der Leistung vor dem  
Leistungsfall

	 1	 Wenn Sie mit uns die planmäßige Erhöhung der Leistung vor Eintritt des 
Leistungsfalls vereinbart haben, steigt die versicherte Rente um jeweils 
3 % zu jedem Jahrestag des im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginns. Wenn sich die versicherte Rente erhöht, erhöht 
sich auch der Beitrag. Die Erhöhung des Beitrags wird hinsichtlich des 
erhöhten Teils der Rente nach den bei Vertragsabschluss geltenden 
Rechnungsgrundlagen berechnet. Dabei berücksichtigen wir das Alter 
der versicherten Person, die verbleibende Versicherungsdauer sowie 
bestehende Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Erhöhung sowie die bei 
Vertragsabschluss geltenden Rechnungsgrundlagen. Wir verlangen keine 

erneute Risikoprüfung für den dadurch erhöhten Schutz. Durch die 
Erhöhung beginnen die Fristen für die Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht nicht erneut. Die letzte Erhöhung von Beitrag und Versi-
cherungsleistung erfolgt 4 Jahre vor Ablauf der Versicherungsdauer.

	 2	 Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr innerhalb von 2 Wochen 
nach dem Jahrestag widersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag 
nicht innerhalb von 2 Monaten nach dem Jahrestag zahlen. Wenn Sie 
mehr als zweimal hintereinander von der Erhöhungsmöglichkeit keinen 
Gebrauch machen, endet Ihr Recht auf weitere planmäßige Erhöhung.

	 3	 Wir werden Sie rechtzeitig vor jedem Jahrestag über diese Erhöhung, 
den neuen Beitrag sowie Ihr Recht zum Widerspruch in Textform infor-
mieren. 

	 4	 Bei Eintritt eines Leistungsfalls findet die planmäßige Erhöhung der 
Leistung während der Dauer unserer Leistungspflicht nicht statt. Erhö-
hungen der Rente, die theoretisch während der Leistungsfalldauer 
eingetreten wären, bleiben unberücksichtigt. Vereinbarte Erhöhungen 
der Leistung im Leistungsfall nach § 12 B bleiben unberührt. Endet 
unsere Leistungspflicht, besteht Versicherungsschutz in der Höhe, wie 
er im Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls bestanden hat. Bei 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung erfolgt die nächste planmäßige 
Erhöhung der Leistung zum nächsten Jahrestag des Versicherungs
beginns, der der Wiederaufnahme der Beitragszahlung folgt.

	 B)	Regelungen für die planmäßige Erhöhung der Leistung im Leistungsfall
	 1	 Wenn Sie mit uns die planmäßige Erhöhung der Leistung nach Eintritt 

des Leistungsfalls vereinbart haben, steigt die versicherte Rente um 
jeweils 3 % zu jedem Jahrestag des Leistungsbeginns der Berufsunfähig-
keitsrente. 

	 2	 Die Erhöhung führt nicht zu einer Erhöhung der Beiträge. Sie wurde bei 
der Kalkulation der Beiträge bereits berücksichtigt.

	 3	 Endet die Berufsunfähigkeit vor Ablauf der Versicherungsdauer, besteht 
Versicherungsschutz in der Höhe, wie er im Zeitpunkt des Eintritts des 
Leistungsfalls bestanden hat. Erhöhungen der Rente, die während der 
Leistungsfalldauer eingetreten sind, bleiben unberücksichtigt. Sie können 
jedoch beantragen, dass die versicherte Rente auch nach dem Ende 
der Berufsunfähigkeit bei dem Betrag verbleibt, welchen wir zuletzt an Sie 
ausgezahlt haben. In diesem Fall werden wir auch Ihren Beitrag erhöhen. 
Ein entsprechender Antrag muss innerhalb von einem Monat nach unserer 
Leistungseinstellung bei uns eingegangen sein. 

	 4	 Der Anspruch auf die während der Leistungspflicht erreichte erhöhte 
Berufsunfähigkeitsrente bleibt bei einem erneuten Eintritt der Berufs
unfähigkeit in voller Höhe erhalten, wenn diese innerhalb von 12 Monaten 
nach Genesung eintritt. In diesem Fall errechnen sich die weiteren Erhö-
hungen nach der während der Leistungsfalldauer zuletzt erreichten 
Berufsunfähigkeitsrente.  

	 5	 Die Regelungen in Absatz 3 und 4 gelten auch, wenn Sie die planmäßige 
Erhöhung der Leistung vor dem und im Leistungsfall gleichzeitig mit uns 
vereinbart haben.

§ 13	�Wann können Sie Ihren Versicherungsschutz erhöhen?

	 A)	Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute Risikoprüfung 
(Nachversicherungsgarantie)

	 1	 Sie können den bestehenden Schutz während der Dauer dieser Versi-
cherung einmalig pro Ereignis ohne erneute Risikoprüfung erhöhen 
(Nachversicherungsgarantie) bei:

	 a)	Heirat bzw. Registrierung nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
(LPartG) der versicherten Person, wobei die Heirat mit einem früheren 
Ehepartner bzw. die Registrierung mit einem früheren Lebenspartner 
ausgeschlossen ist. Als Nachweis ist die Heirats- bzw. die Registrier
urkunde einzureichen;
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	 b)	Geburt eines Kindes der versicherten Person. Als Nachweis ist die 
Geburtsurkunde einzureichen;

	 c)	Adoption eines Kindes durch die versicherte Person. Als Nachweis ist 
der amtliche Adoptionsbeschluss einzureichen;

	 d)	rechtskräftiger Scheidung oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft 
nach dem LPartG der versicherten Person. Als Nachweis ist die Schei-
dungs- bzw. Aufhebungsurkunde einzureichen;

	 e)	Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person;
	 f)	 Aufnahme einer Finanzierung durch die versicherte Person für ihre frei-

berufliche oder selbstständige Tätigkeit in Höhe von mindestens 
50.000 Euro. Dies ist durch Vorlage des entsprechenden Vertrags 
nachzuweisen; 

	 g)	Erwerb von Eigentum an einer Immobilie zu eigenen Wohnzwecken durch 
die versicherte Person. Als Nachweis ist ein amtlicher Grundbuchauszug 
einzureichen;

	 h)	Abschluss einer beruflichen Qualifikation (z.B. Abschluss eines aner-
kannten Ausbildungsberufs, Meisterbrief, Promotion) der versicherten 
Person. Dies ist durch Vorlage der entsprechenden Urkunde nach
zuweisen;

	 i)	 erstmalige Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch die ver
sicherte Person, sofern die Mitgliedschaft in einer entsprechenden 
Kammer nachgewiesen wird;

	 j)	 Wegfall der Versicherungspflicht in einem berufsständischen Versor-
gungswerk, sofern dies durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen 
wird;

	 k)	Wegfall oder Kürzung einer berufsständischen oder betrieblichen Alters-
versorgung für die versicherte Person, sofern dies durch entsprechende 
Unterlagen nachgewiesen wird;

	 l)	 nachhaltiger Steigerung des Bruttojahreseinkommens bei nicht selbst-
ständigen Versicherten um mindestens 10 % im Vergleich zum Vorjahres-
einkommen. Als Nachweis sind die Bestätigung durch den Arbeitgeber 
hinsichtlich des Zeitpunkts und der Höhe der Gehaltssteigerung sowie 
eine Gehaltsabrechnung einzureichen;

          m)	unabhängig von einem der zuvor genannten Ereignisse zum fünften 
sowie zum zehnten Jahrestag des Versicherungsbeginns. 

	 2	 Die zusätzliche monatliche Rente darf pro Ereignis maximal 1.000 Euro, 
jedoch nicht mehr als 50 % der bislang versicherten monatlichen Rente 
betragen. Zudem darf der Gesamtbetrag der monatlichen Rente nach 
erfolgter Anpassung den Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigen. 
Darüber hinaus darf die Summe aller versicherten Renten aus sämt
lichen für die versicherte Person bei bestehenden Berufs-
unfähigkeitsversicherungen nicht mehr als 60 % des jährlichen Brutto-
einkommens der versicherten Person betragen.

	 3	 Sie können die Option innerhalb von 6 Monaten nach Eintritt des jewei-
ligen Ereignisses ausüben. Den Eintritt des jeweiligen Ereignisses und 
die Einkommensverhältnisse der letzten 3 Kalenderjahre müssen Sie in 
geeigneter Form nachweisen (beglaubigte Kopie). Wir können außerdem 
weitere notwendige Auskünfte und Nachweise verlangen.

	 4	 Die Nachversicherungsgarantie für den Berufsunfähigkeitsschutz besteht 
nur, wenn

	 a)	das Alter der versicherten Person zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Nachversicherungsgarantie nicht höher als 50 Jahre ist, 

	 b)	die versicherte Person noch nicht berufsunfähig im Sinne der §§ 3 bis 5 
ist bzw. der Eintritt einer solchen Berufsunfähigkeit nach Ihrer Kenntnis 
oder nach Kenntnis der versicherten Person nicht vorhersehbar ist,

	 c)	noch keine Leistungen aus dem Berufsunfähigkeitsschutz beantragt 
wurden,

	 d)	alle bis zum Zeitpunkt der Anpassung fälligen Beiträge bezahlt sind und
	 e)	die Erhöhung im Rahmen der Nachversicherungsgarantie für das jeweilige 

Ereignis weder in Bezug auf diese noch auf eine andere bei uns beste-
hende Berufsunfähigkeitsversicherung ausgeübt worden ist.

	 5	 Für die Erhöhung werden die gleichen Versicherungsbedingungen, 
Rechnungsgrundlagen und alle sonstigen für den bereits bestehenden 
Vertragsteil geltenden Vereinbarungen zugrunde gelegt. Für den zu 
erhöhenden Vertrag vereinbarte Risikozuschläge oder besondere Verein-
barungen gelten somit auch für die aus der Erhöhung resultierenden 
Vertragsteile.

	 B)	Erhöhung des Versicherungsschutzes in sonstigen Fällen
	 1	 Auch wenn Sie die Voraussetzungen unserer Nachversicherungsgarantie 

nicht erfüllen, können Sie jederzeit eine Erhöhung des Versicherungs-
schutzes bis zu einem Höchstbetrag der versicherten monatlichen Rente 
von 10.000 Euro beantragen. Darüber hinaus darf die Summe aller 
versicherten Renten aus sämtlichen für die versicherte Person bei 

bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen nicht mehr 
als 60 % des jährlichen Bruttoeinkommens der versicherten Person 
betragen. Unsere Zustimmung zu einer beantragten Erhöhung des 
Versicherungsschutzes hängt von unserer Einschätzung nach einer 
erneuten Risikoprüfung ab. 

	 2	 Wir berechnen den für die gewünschte Erhöhung der versicherten monat-
lichen Rente nach unserer Einschätzung notwendigen Beitrag und teilen 
Ihnen diesen mit. Die gewünschte Erhöhung wird zum nächsten Fällig-
keitstag Ihres Beitrags nach unserer schriftlichen Zustimmung wirksam.

	 3	 Für den erhöhten Vertragsteil gelten die zum Erhöhungszeitpunkt gültigen 
Rechnungsgrundlagen und Versicherungsbedingungen. Für den zu erhö-
henden Vertrag vereinbarte Risikozuschläge oder besondere Vereinba-
rungen gelten auch für die aus der Erhöhung resultierenden Vertragsteile.

§ 14	Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

	 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
	 1	 Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist zur Zahlung fällig, wenn wir die 

Annahme Ihres Antrags erklärt haben, nicht jedoch vor dem im Versi-
cherungsschein ausgewiesenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren 
Beiträge (Folgebeiträge) sind entsprechend der vereinbarten Zahlungs-
weise während der Dauer des Vertrags zum jeweiligen Fälligkeitstag zu 
zahlen. 

	 2	 Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Dies 
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung nicht zu vertreten haben. 

	 3	 Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus dem Ver-
sicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig gezahlt worden ist oder 
eingezogen werden konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten eine 
Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von 
mindestens 2 Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb 
der gesetzten Frist, so entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auf die Rechts-
folgen werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hinweisen.

	 4	 Wenn uns ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt, werden Ihre Zahlungen 
so behandelt, als seien sie zum jeweiligen Fälligkeitstag erfolgt, es sei 
denn, die Lastschrift wird nicht eingelöst. Konnte der fällige Beitrag 
ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich (ohne schuldhaftes 
Zögern) nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Wird 
eine Lastschrift nicht eingelöst, sind wir zu weiteren Einziehungen be-
rechtigt, nicht aber verpflichtet. Wenn Ihr Kreditinstitut die Einlösung 
einer Lastschrift verweigert, können wir Ihnen die damit verbundenen 
Kosten in Rechnung stellen. Dies wird in der Regel gemeinsam mit Ihrer 
nächsten Beitragszahlung erfolgen. 

	 5	 Ausstehende Beiträge können mit Leistungen verrechnet werden.
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